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SPtejêSS» fflgüetä. ©«»8®.>,8«iteig [„SMgerMaSil 91*. ^

Ratten bic äBerorbr.ungen feine groge äBitfuttg. ©a
fuddle ber ©emerbetretbenbe felbg SEJeffetung p fdjaffen.
@8 entganben ©atife. 3ebod): „©te ©arife flnö nur
bap ba, bag ge untetboten werben." ©et EReferenî
fpcad^ gdf) gegen ba8 ©atifmefen auS, ba ba Durch Unter»
btetungen ntdfg befeitigt würben, ©elbg Konoentional»
grafen gälten nicht geholfen. SJlan babe beShalb anbere
SGBege fud|en müffen.

©er Éeferent legte fobann bte Siegelung beS ©üb«
mifiionSatefenS tn ber ©tbgenoffenfdhaft bar. 3«hre
1917 würbe bte erfte SBerorbnung gefdjaffen, bte mehr
formellen Sbaratter batte. 8"* Serbefferung ber S3er»

bültntffe fanb am 1. Augug 1919 tn îBern etne Kon»

ferenj ftatt, bte balb über ben ©runbfat} einig würbe:
@8 feten greife p bephlen an ben ©emerbeiretbenDen,
bte bem Aufmanb enlfprcdhen. ©tefer ©runbfatj fanb
fetne tßerwirtltcbung in etner S3erotbnung. bte aber lange
ntcbt funftionteren wollte. 3m 3ah*e 1924 würbe bte

SBerorbnung reoibtcrt. ©ap erfcbtenen bann balb einige
SBeglettungen. ©tefe fanoen ihren AuSbrudf not allem
tn jioet iBegimmungen. ©te etne gebt bahtn, bag tn
jebem ©ubntiffionSfalle bte SBerufsoerbüibe genaue
^Beregnungen etnpretcben haben, bte al8 ©runbtage
für bte SBergebung btenen. S3et ber ^Berechnung aüetn
tönne man Den SBerbültntffen be8 etnjelnen gaüeS ge»

recht werben, führte ber Referent aus, wäbrenb bte8
beim ©atif nicht ber gaü fet. Offerten lönnen nun
oon ber SBebötbe angenommen werben, fowett fte ntcht
mehr al8 10®/o unter bte ^Berechnungen ber SBerufSoer«
bänbe geben. ©ine jwette ©renje würbe baburcg feft-
gegellt, bag bei mehreren Bewerbern eine Vergebung
nur bis pm mittleren Angebot möglich M ntct)t für
ein tieferes, ©te 33ermaltun g bat aber noch etne grögere
^Bewegungsfreiheit. ©te ©renken tönnen überfchrttten
werben, aber etg bann, wenn etne genaue Prüfung ber
Offerten gattgefunben bat.

@tne ©chwterigfett Itegt nun aber In ber überptfi»
fun g ber Angebote, ©er SReferent führte etne Anjahl
SBetfptele an. ©ehr oft aber tönnten auch bte fpunD»
werter etne richtige ^Berechnung nicht machen, ©mfach
fet bte Berechnung be8 SRaterialS unb beô Arbeitslohnes,
©er umgrittenge fßuntt bei ben Berechnungen feten jeboch
bte Untogen. An §anb einiger ©abeUen oeranfchaulichte
Slationalrat ©chitmer bte Untcrfchtebe tn ben Untogen
unb beten 8ufammenfetjung. 3"t SRalergeioetbe be»

trugen ge j. B. burchfdhnittlich 49 7o be8 probuîttoen 9lr-
beitèlobneS, im ©pengletgewerbe 86®/# unb im Schlöffet»
gewerbe 99®/o.

©er Steferent gellte bte gorberung auf, beim Bunb
foQte perg ba8 ©ubmiffionSroefen geregelt werben, be»

oor man an ba8 ©ewerbe Slnfpiüdhe gelle bepglich ber
Alters« unb ^tnterbltebenenoerficherung. ©ie enbgültige
©rlebigung ber gtage brauche jeboch noch otel Arbeit.
8unächg mflgten bei ben BetufSoetbänben tedhnijc^e
©teilen gefchaffen werben, bte in ber Sage feten, Bete dp

nungen p machen, wte bereits ber ©chcetnermeigeroer«
banb eine folche ©teile habe.

©amit glauben wir bte ^jauptgegdfjtSpuntte beS fRefe»

rateS wiebetgegeben p haben. ®em Boitrag fchlog geh
etne ©iSfuffion an. £>err 3uteS SDleiger, ©chlogermetger,
fprach für Oualitütsfonfurrenj an ©teile ber reinen
fßreiSfonlurrens. ©te Oualttät müffe auSfchlaggebenb fein,
©ann tönne auch ber §anbmer£er p fetnem nötigen
SBerbtenge tommen. ftert 2B. SR on hart möchte bem
©ewerbeoeretn an8 §er& legen, bahtn p Wirten, bag
bte ©ermine für bte ©tngaben nicht p furj gehalten
würben unb ben §anbwertern bte fJ3täne unb getdp
nungen sur Betfügung ftünben. $etr SBerner, Ulrchi»
tett, beleuchtete bte Stellung beS Ardfjiteften als 3wi<
fchenglteb jwifchen Auftraggeber unb £anbwetter. Stach

einem Schlußwort beS ^Referenten würbe bte tntereffante
3ufammenîunft gefdhloffen.

für ncu^eitn^e Sdtfofferarbefteti.
3m 3«hre 1927 hat ber Sunt. bermjd)e ©differ«

metgeroexbanb bte 3uitiatioe ergriffen pt ©urchfühtung
etneS SBettberoerbeö für neujettltche ©chlofferarbeiten,
oon ber SRetnung auSgehenb, es tönnte burd) benfelben
butch bte Aufgellung neuer 3öeen unb neuer Betwen*
bungSmöglidgetten für ©chlofferarbeiten etne Belebung
im ©chlofferhanbwext h«betgefühtt werben, ©te bejüg«

Itchen ïBorarbetten für ben SBeitberoexb würben im Saufe
bes 3abïe3 19^8 Durchgeführt unb fäinlltche fchœelje»

rifchen Architetten unb ©chUffermetger etngelaben, ftch

an bem ÜBettbewerb p beteiligen, ©te begellte 3urh'
begehenb auS ben ^exren ©ireftor $aüer, ©ewerbe»
mufeum Sern, @. äRojer, ©chloffermeiger, SBetn,

Çwchgrager, ©chloffermetger, Sujern, g. feiger, gach'
Uf)ter, töafel, ^). 3«0olö, Architett, SBetn, Architett 9ti|ch<

ßürich, ®r. fttenjle, JBajel, ®r. 3B. Sehmann, ©etretär
beê ßant. bernifdhen ©chloffermelfteroerbanbeS, hat am
25. 3anuar im ©eioerbeinujeum bte nicht letchte Arbeit
begonnen unb bte eingegangenen 119 ©ntwürfe begut«

achtet îlafgert unb prämtert. ©te 3uih hat atlgemetn
ftftgegeüt, bag man geh in ben tntereffterten Kretfen
trohoem üJiülje gegeben hat, um neue gtagen für bte

SBexwenbung oon ©chlofferarbeiten p prüfen, bag aber
öaS Shoeau, baS erretcht wuroe, ntcht ben ©rwartungen
ber 3urp enifprochen hat. ©o ig oon ben 119 @nt»

würfen tetner etgemltch hetootragenb. ©>te 3utt) hat beS»

halb auch oon oornijereln oon ber 3uertennung oon

tpeeifen Umgang genommen, bte begen ©ntwürfe tn fta»

tegorien etngetcilt unb nach btefen Kategorien Anetten«

nungèprâmien ausgerichtet, ©o würbe bte für bte fßcetS«

oerteilung oorgefehene Summe oon gt. 3000.— tn gorm
oon 'Btämten an ca. 30 tBeroerber oerteilt.

©te AuSwirtung beS UBettbewetbeS für bte Sßro£$

ig nun baS weitete Kapitel im SJSrogramm beS Kant,
bertt. ©chloffermeigeroetbanbeS, benn eS ig ntcht bamit
gemacht, einen 3beenwettbeœerb p oeranftalten,
würfe einzuholen unb um bann p entfeheioen, welch®

gut unb welche nicht gut gnb, fonbetn bte reichhaltige
4Bahl mug nun auch ber öffemltchfett jur SBetfüguufl
gehen unb beèhalb hat baS ©ewerbemufeum tn Öern

als etgeS bte Sammlung übernommen unb ge in erg®*

AuSfiellung im ©etoerbemufeum oerioertet. ©ie AuS»

ftellung für btife Arbeiten, p welcher ber Zutritt tn ben

normalen Sefuch^selten beS ©ewerbemufemnS fret ig«

bauert bis jum 24, gebruar unb eS bürfte alle Kretf®

beS SBaumefenS, etnmal bte ©chloffermetger felbg, bann

aber auch ^Bauherren unb Atdgtetcen tntereffieren, wta®

für Augaffungen über bte neuzeitliche îBerwenbung be»

ilRatertalS aufgetaucht ftnb. @S ig oorgefetjen, bte Au®'

geltung unb ihre SHefultatc auch anberorts unb tn n>®»'

teren SRahmen ju oerwetten ju fudhen, um auf ben eigen*'

lichen $®®tî htnsuioetfen, bag mit ben neujettltchen A*'
betten, welche gejeigt werben, bte ^Bauherren oeranlap*

werben, bte SOerwenbung oon üRetall bei Neubauten
wteber etwas mehr tn ben SBorbergrunb p heben.

(Seroetbïtdjc ^rcbitc.
(!Hac%t)vua bevBotenJ

Unfer ©itel wirb einigem Kopffdjütteln begegnen. SR®n^

©rfchetnungcn rufen eben neuen Stamen. ®aS Kcebt*'

wefen nimmt allmählich auch bei gormen an «no

fdhlägt SBege ein, bte nur betjenige richtig ;u bettln

Mà sHàiz. -Zeiàg M. ás

hatten die Verordnungen keine große Wirkung. Da
suchte der Gewerbetreibende selbst Besserung zu schaffen.
Es entstanden Tarife. Jedoch: „Die Tarife stud nur
dazu da. daß fie unterboten werden." Der Referent
sprach sich gegen das Tarifmesen aus. da dadurch Unter-
btetungen nicht beseitigt würden. Selbst Konvention«!-
strafen hätten nicht geholfen. Man habe deshalb andere
Wege suchen müssen.

Der Referent legte sodann die Regelung des Sub-
missionswesens in der Eidgenossenschaft dar. Im Jahre
1917 wurde die erste Verordnung geschaffen, die mehr
formellen Charakter hatte. Zur Verbesserung der Ver-
Hältnisse fand am 1. August 1919 in Bern eine Kon-
ferenz statt, die bald über den Grundsatz einig wurde:
Es seien Preise zu bezahlen an den Gewerbetreibenden,
die dem Aufwand entsprechen. Dieser Grundsatz fand
seine Verwirklichung in einer Verordnung, die aber lange
nicht funktionieren wollte. Im Jahre 1924 wurde die

Verordnung revidiert. Dazu erschienen dann bald einige
Wegleitungen. Diese fanden ihren Ausdruck vor allem
in zwei Bestimmungen. Die eine geht dahin, daß in
jedem Submffswnsfalle die Berufe verbände genaue
Berechnungen einzureichen haben, die als Grundlage
für die Vergebung dienen. Bei der Berechnung allein
könne man den Verhältnissen des einzelnen Falles ge-
recht werden, führte der Referent aus, während dies
beim Tarif nicht der Fall sei. Offerten können nun
von der Behörde angenommen werden, soweit sie nicht
mehr als 10°/» unter die Berechnungen der Berufsoer-
bände gehen. Eine zweite Grenze wurde dadurch fest-
gestellt, daß bei mehreren Bewerbern eine Vergebung
nur bis zum mittleren Angebot möglich sei, nicht für
ein tieferes. Die Verwaltung hat aber noch eine größere
Bewegungsfreiheit. Die Grenzen können überschritten
werden, aber erst dann, wenn eine genaue Prüfung der
Offerten stattgefunden hat.

Eine Schwierigkeit liegt nun aber in der liberprü-
fun g der Angebote. Der Referent führte eine Anzahl
Beispiele an. Sehr oft aber könnten auch die Hand-
werker eine richtige Berechnung nicht machen. Emfach
sei die Berechnung des Materials und des Arbeitslohnes.
Der umstrittenste Punkt bei den Berechnungen seien jedoch
die Unkosten. An Hand einiger Tabellen veranschaulichte
Nationalrat Schirmer die Unterschiede in den Unkosten
und deren Zusammensetzung. Im Malergewerbe be-

trugen fie z. B. durchschnittlich 49°/« des produktiven Ar-
beitSlohnes, im Spenglergewerbe 86°/« und im Schlosser-
gewerbe 99°/«.

Der Referent stellte die Forderung auf, beim Bund
sollte zuerst das Submissionswesen geregelt werden, be-

vor man an das Gewerbe Ansprüche stelle bezüglich der
Alters« und Htnterbliebenenversicherung. Die endgültige
Erledigung der Frage brauche jedoch noch viel Arbeit.
Zunächst müßten bei den Berufsoerbänden technische
Stellen geschaffen werden, die in der Lage seien, Berech

nungen zu machen, wie bereits der Schreinermetsteroer«
band eine solche Stelle habe.

Damit glauben wir die HauptgestchtSpunkte des Refe-
rates wiedergegeben zu haben. Dem Vortrag schloß sich

eine Diskussion an. Herr Jules Meister, Tchlossermeifter,
sprach für Qualitätskonkurrenz an Stelle der reinen
Preiskonkurrenz. Die Qualität müsse ausschlaggebend sein.
Dann könne auch der Handwerker zu seinem nötigen
Verdienste kommen. Herr W. Monhart möchte dem
Gewerbeverein ans Herz legen, dahin zu wirken, daß
die Termine für die Eingaben nicht zu kurz gehalten
würden und den Handwerkern die Pläne und Zeich-
nungen zur Verfügung stünden. Herr Werner. Archi-
tekt, beleuchtete die Stellung des Architekten als Zwi-
schenglied zwischen Auftraggeber und Handwerker. Stach

einem Schlußwort des Referenten wurde die interessante
Zusammenkunst geschlossen.

Wettbewerb
für neuzeitliche Schlosserarbeiten.
Im Jahre 192? hat der Kant, bermjche Schlosser-

meifteroerband die Initiative ergrissen zur Durchführung
eines Wettbewerbes für neuzeitliche Schlosserardeiten,
von der Meinung ausgehend, es könnte durch denselben
durch die Ausstellung neuer Ideen und neuer Verwen-
dungsmöglichkeiten für Schlosserarbeiten eine Belebung
im Schlofserhandiverk herbeigeführt werden. Die bezüg-

lichen Vorarbeiten für den Wettbewerb wurden im Laufe
des Jahres 19^8 durchgeführt und sämtliche schmelze-

rischen Architekten und Schliffsermetster eingeladen, sich

an dem Wettbewerb zu beteiligen. Die bestellte Jury,
bestehend aus den Herren Direktor Haller, Gewerbe-
museum Bern, C. Mofer, Schlossermetster, Bern, G-

Hochstraßer, Schlossermeister, Luzern, F. Herger, Fach'
Uhrer, Basel, H. Jngold, Architekt. Bern, Architekt Rifch.
Zürich. Dr. Ktenzle, Basel, Dr. W. Lehmann, Sekretär
des Kant, bernischen Schlossermeifterverbandes, hat am
25. Januar im Gewerbemufeum die nicht leichte Arbeit
begonnen und die eingegangenen 119 Entwürfe begut-
achtet klassiert und prämiert. Die Jury hat allgemein
festgestellt, daß man sich in den interessierten Kreisen

trotzdem Mühe gegeben hat, um neue Fragen für die

Verwendung von Schlosserarbeiten zu prüfen, daß aber

das Niveau, das erreicht wurde, nicht den Erwartungen
der Jury entsprochen hat. So ist von den 119 Ent-
würfen keiner eigentlich hervorragend. Die Jury hat des-

halb auch von vornherein von der Zaertennung von

Preisen Umgang genommen, die besten Entwürfe tn Ka-

legorten eingeteilt und nach diesen Kategorien Anerken-

nungsprämien ausgerichtet. So wurde dle für die Piets-
Verteilung vorgesehene Summe von Fr. 3V0V.— tn Form
von Prämien an ca. 39 Bewerber verteilt.

Die Auswirkung des Wettbewerbes für die Praxis
ist nun das weitere Kapitel im Programm des Kant,
bern. Schlossermeifterverbandes, denn es ist nicht damit
gemacht, einen Jdeenwetlbewerb zu veranstalten, Eat-
würfe einzuholen und um dann zu entscheiden, welche

gut und weiche nicht gut sind, sondern die reichhaltige
Wahl muß nun auch der Öffentlichkeit zur Verfügung
stehen und deshalb hat das Gewerbemuseum tn Bern
als erstes die Sammlung übernommen und sie tn erster

Ausstellung im Gewerbemufeum verwertet. Die Aus-
stellung für dtise Arbeiten, zu welcher der Zutritt tn den

normalen Besuchszeiten des Gewerbemuseums fret ist,

dauert bis zum 24. Februar und es dürfte alle Kreise

des Bauwesens, einmal die Schlossermetster selbst, dann

aber auch Bauherren und Architekten interessieren, was

für Auffassungen über die neuzeitliche Verwendung des

Materials aufgetaucht sind. Es ist vorgesehen, die Aus'
stellung und ihre Resultate auch anderorls und tn met-

teren Rahmen zu verwerten zu suchen, um auf den eigent'

lichen Zweck hinzuweisen, daß mit den neuzetllichen M
betten, weiche gezeigt werden, die Bauherren veranlaßt
werden, die Verwendung von Metall bei Neubauten
wieder etwas mehr in den Vordergrund zu heben.

Gewerbliche Kredite.
Machdruck verboten.)

Unser Titel wird einigem Kopfschütteln begegnen. Neue

Erscheinungen rissen eben neuen Namen. Das Kredit'
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